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Aachener Dom in der UNESCO-Liste des
kulturellen Welterbes

Angesichts der Gefährdung und Zerstörung
selbst bedeutendsten Kultur- und Naturgutes

hat die Generalversammlung der UNESCO

am 16. November 1972 die «Konvention
über den Schutz des Welt-Kulturerbes und
Welt-Naturerbes» angenommen. Zweck der
Konvention ist es, die internationale
Verantwortung für den Schutz solchen Kultur- und
Naturerbes, das wegen seiner Bedeutung als
gemeinsamer Besitz aller Menschen zu gelten

hat, zu unterstreichen und zu praktizieren.

Zur Bewältigung dieser Aufgabe ist ein
internationales Komitee aus Wissenschaftern

von 15 Staaten, die der Konvention
beigetreten sind, eingerichtet wordeigfài
Zur Stärkung des Gefühls gemeinsamer
Verantwortung sieht die Konvention die Erstellung

einer Liste wertvollen Kultur- und
Naturerbes vor. Nach klaren wissenschaftlichen
Kriterien kann jedes Teilnehmerland solche
Objekte aus seinem eigenen Hoheitsbereich
vorschlagen, die von dem genannten Komitee

geprüft, diskutiert und zur Aufnahme in
die Liste beraten werden. Parallel dazu und
um gemeinsame Verantwortung auch in
internationaler Hilfe zu praktizieren, wird ein
Gefährdungsverzeichnis erstellt, in dem solche

Listenobjekte aufgeführt werden, deren
.Erforschung und Schutz internationaler
Unterstützung bedürfen, sei es wissenschaftli-

• eher oder finanzieller Art.
Die Bundesrepublik Deutschland gehörte
bereits 1977 dem Komitee bei seiner ersten
Sitzung in Paris und auch in diesem Jahre
bei seiner zweiten Sitzung in Washington
(5.-8. September) an. Sie wurde vertreten
durch Prof. Wolfgang Engelhardt, München,

für das Naturerbe, und durch Dr.
Georg Morsch, Bonn, für das Kulturerbe.
Die erste Komiteesitzung in Paris galt der
Erarbeitung von Auswahlkriterien. Für das
Kulturerbe lauten sie (abgekürzt):
- einzigartiger künstlerischer Wert
- starker kultureller Einfluss des betr. Werkes

aufeine Region oder eine Zeit
- grosser Seltenheitswert oder grosses Alter
- Beispielhaftigkeit für eine bestimmte

künstlerische Entwicklung
- Beispielhaftigkeit für eine bestimmte

Architektenepoche

- bedeutungsvoller Zusammenhang mit
Ideen oder historischen Gestalten von
herausragender Bedeutung.

Dr. G. Morsch schlug im Sommer 1978 mit
schriftlicher Billigung der Ständigen Konferenz

der Kultusminister in der Bundesrepublik
Deutschland den Aachener Dom als

erstes Objekt der Bundesrepublik für die Weltliste

des Kulturerbes vor. In der beigegebenen

Dokumentation wurde unterstrichen,
dass der Aachener Dom als Pfalzkapelle
Karls des Grossen allen oben aufgeführten
Kriterien in hervorragender Weise Genüge
tut.
Zurzeit umfasst die Liste des Kulturerbes
folgende Objekte:
Kanada: Nationaler Geschichtspark

L'Anse aux Meadows
(Wikingersiedlung)

Equador: Die Stadt Quito
Äthiopien: Felsenkirchen in Lalibela
BRD: Aachener Dom
Polen: Stadt Krakau, das historische

Salzbergwerk von Wieliczka

Senegal: Die Insel Goree (Zentrum des

Sklavenhandels seit dem 16. Jh.)
USA: Mesa Verde (prähistorische In¬

dianersiedlung)

Die Liste des Naturerbes umfasst folgende
Objekte:
Kanada: Nahanni-Nationalpark
Equador: Galapagos-Inseln
Äthiopien: Simien-Nationalpark
USA: Yellowstone-Park

Denkmalpflege auf dem Lande - vor 72 Jahren

Die Zeiten ändern sich, doch die Probleme
bleiben. Oder anders ausgedrückt, Denkmalschutz

ist keine einmalige Angelegenheit,
sondern eine Daueraufgabe. Daran wird
man erinnert, wenn man den Bericht eines
preussischen Konseçrators über den Tag für
Denkmalpflege vom 25. bis 29. September
1906 in Braunschweig liest, der sich auch mit
der Denkmalpflege auf dem Lande befasste.
Im Grund stehen die Konservatoren heute

¦pipjlhnlichen Problemen, wie sie der
Berichterstatter mit deutlicher Sprache anreisst.
Wir möchten einen Teil des Berichts unseren
Lesern nicht vorenthalten, zumal die Lektüre
sicher auch ein gewisses Vergnügenfbereiten
dürfte:
«Wie steht es mit der Denkmalpflege auf
dem Lande und was muss für sie geschehen?
Die Pflege selbst muss sich auf alle öffentlichen

Gebäude des Dorfes: Kirche, Schule,
Pfarrhaus, Mühle, auf Kapelle, Wegkreuze
usw. beziehen. Heute beherrscht leider eine
gewisse Grossmannssucht auch die
Dorfbewohner. Die Gemeindekirche ist ihnen zu
klein, zu ungefällig, zu plump, der Turm ist
nicht gross genug, nicht stilecht. Ähnlich
geht's mit dem Bauernhause. Es ist nichLmo-
dern genug und zu wenig geräumig. Kein
Wunder, denn der Landwirt will Ökonom
sein, sein Sohn ist Einjähriger und die Tochter

in der Stadt in Pension. Das Haus wird
umgebaut, und es entsteht aus ihm ein
neuzeitlicher Plunderkasten. Dass die alte Dorfkunst

auf einer weit höheren Stufe steht, wie
der moderne Unternehmergeschmack, wird
in unserer Zeit der Surrogate nicht erkannt,
nicht empfunden. Ähnlich steht es mit den
Wirtschaftsgebäuden. Weit davon entfernt
zu verlangen, dass man sich auf dem Lande
den neuzeitlichen Errungenschaften inbezug
auf Bequemlichkeit und Zweckmässigkeit
verschliessen soll, muss doch gefragt werden,

dass eine gewisse Neulingssucht auf
dem Lande Dinge zeitigt, die dort nicht
hingehören und auch nicht in die Umgebung
passen. Ähnlich geht's mit den Dorfplätzen.
Man hat etwas von Freilegung, von Begradigung

gehört. Da wird dann der Dorfplatz
quadratisch oder winkelig zugespitzt und die
Grenze in eine Front mit einem zufällig in
der Nähe stehenden Gebäude gebracht Alte
Gebäude müssen ihre Front lassen um einer
lotrecht zur Strasse stehenden Mauer Platz
zu machen. Die Dorfkirche ist schon sehr alt,
und die Entschuldigung, sie sei baufällig,
wird dafür angeführt, dass man sie verfallen
lässt und schliesslich im Blick auf den baldigen

Neubau garnichts mehr für sie aufwendet.

Auch im Innern der Kirche wird viel
gesündigt. Es wird alles herausgerissen, was an
alten Erinnerungen vorhanden ist. Die Orgel
wird unter möglichster Steigerung der
Registerzahl durch eine neue ersetzt. Die Bemalung

ist nicht mehr schön genug und alle
Gemälde sind beschädigt, deshalb werden sie
übertüncht usw. Zum Glück ist es nicht übe¬

rall so. Es gibt auch Landorte, in denen man
Sinn für die Erhaltung des Alten besitzt und
darüber wacht, dass es in seiner Ursprünglichkeit

erhalten bleibt In erster Linie sind
die Konservatoren berufen, hier helfend
einzugreifen. Sodann verspricht auch viel die
Belehrung, und zwar jene Belehrung, die
Professor Weber-Jena einmal treffend
«persönliche Denkmalpflege» genannt hat Der
Mann auf dem Lande muss belehrt werden,
mittels eindringlicher, aus warmem Herzen
kommender Erinnerung an seine Pietät,
durch den Hinweis auf die Zeiten seiner
Jugend, in der man sich des modernen Zuges
zu erwehren verstand und heilig hielt, was
uns lieb und teuer war. Die Pflegerschaft ist
möglichst weit auszudehnen, es sind Inven-
tarien anzulegen über die Bestände und diese
sind treu zu beschützen. Vielversprechend ist
auch die Mitwirkung der ländlichen Presse,
in der von berufenen Federn der Wert der
Kunstdenkmäler und der Merkwürdigkeiten
historischer und kultureller Bedeutung
geschildert und die Liebe zu ihnen entfacht
werden muss.»

Wettbewerbe

Alterswohnheim in Altendorf

In diesem Wettbewerb auf Einladung wur-
den acht Entwürfe beurteilt. Ergebnis:
1. Preis (270(Jm.):Max Müller und Hans Bisig

AG, Lachen
2. Preis (2400 Fr.): Walter Zemp, Lachen;
Mitarbeiter: Werner Bischofberger, Walter
Schnellmann, Anton Knobel
3. Preis (2100 Fr.): P. Eggenberger und
AaSchäggi AG, Wangen 4. Preis (1800 Fr.):
Walter Reichmuth, Altendorf
Das Preisgericht empfiehlt der Bauherrschaft,

die Verfasser der beiden erstprämiierten
Entwürfe mit der Überarbeitung ihrer

Projekte zu beauftragen. Als feste Entschädigung

erhielt jeder Teilnehmer 1200 Fr.
Fachpreisrichter waren Hans Eggstein, Luzern,
Walter Rüssli, Luzern und Johannes Boss-
hard, Zürich. Die Ausstellung ist geschlossen.

Psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche

in Zürich

Zur Erlangung von Entwürfen für eine
Psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche

an der Lenggstrasse in Zürich hat die
Direktion der öffentlichen Bauten an acht
Architekten Studienaufträge erteilt. Nach
Prüfung der abgegebenen Projekte durch die
Expertenkommission wurden in einer zweiten
Runde die Entwürfe der folgenden drei
Verfasser überarbeitet
- Sehwarzenbach & Maurer, Zürich
- Broggi & Santschi, Zürich
- Suter & Suter AG, Zürich
Nach Abschluss der Überarbeitung empfahl
die Expertenkommission das Projekt von
Seh warzenbach und Maurer zur Weiterbearbeitung.

Fachexperten waren P. Schau,
Kantonsbaumeister, A. Wasserfallen, Stadtbaumeister,

Dr. F. Krayenbühl, Zürich, W. Hertig,

Zürich, F. Stüssi, Adjunkt des
Kantonsbaumeisters, E. Tuchschmid, Zürich. In der
ersten Bearbeitungsphase erhielt jeder
Teilnehmer 12 500 Fr. als feste Entschädigung.
Die Überarbeitung wurde mit je 10 000 Fr.
entschädigt
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